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Rechtsprechung

1 BAG-Entscheidung vom 30.10.2019: Beitragspflichten zu
dem Sozialkassensystem der Bauwirtschaft – Tariflicher
Mindestlohn

2 BAG-Entscheidung vom 13.11.2019: Auslegung einer
Einzelzusage und betriebliche Übung – Verjährung

3 BGH-Entscheidung vom 24.09.2019: Anspruch auf Zah-
lung einer variablen Vergütung in Form eines Bonus

4 BAG-Entscheidung vom 19.11.2019: Zusammengesetzte
Gesamtversorgung – Anpassung

5 BFH-Entscheidung vom 04.09.2019: Berücksichtigung
von Beitragsnachzahlungen für Vorjahre im Rahmen der
Öffnungsklausel

6 BFH-Entscheidung vom 06.11.2019: Einkommensteuerli-
che Behandlung von Kapitalabfindungen für
Kleinbetragsrenten aus Altersvorsorgeverträgen

7 FG Münster - Entscheidung vom 19.09.2019: Keine Fünf-
telregelung für Rentennachzahlung über zwei
Veranlagungszeiträume

8 BFH-Entscheidung vom 04.09.2019: Berücksichtigung
von Beitragsnachzahlungen für Vorjahre im Rahmen der
Öffnungsklausel

Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom 05.02.2020: Gewährung von
Zusatzleistungen und Zulässigkeit von Gehaltsumwand-
lungen; Anwendung des BFH-Urteils v. 1.8.2019 – VI R
32/18

2 Neues BMF-Schreiben vom 17.02.2020: Steuerliche För-
derung der privaten Altersvorsorge; Änderung des BMF-
Schreibens v. 21.12.2017

3 Neues BMF-Schreiben vom 18.02.2020: Vermögensbin-
dungsgebot bei nicht überdotierten
Gruppenunterstützungskassen; Übertragung von Vermö-
genswerten in Folge des Ausscheidens eines Trägerunter-
nehmens

4 Neues BMF-Schreiben vom 27.02.2020: Steuerliche Ge-
winnermittlung; Pauschale Bewertung von Rückstellun-
gen für Zuwendungen anlässlich eines Dienstjubiläums

5 Kommentar „Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung“ 



4 BAG-Entscheidung vom 
19.11.2019: Zusammen-
gesetzte Gesamtversorgung 
– Anpassung

Zu seinem Urteil vom 19.11.2019 zu Fragen der
Anpassung einer Gesamtversorgung fasste das
BAG folgende urteilsbegründende Leit- bzw.
Orientierungssätze (BAG vom 19.11.2019 - 3
AZR 281/18 -, BeckRS 2019, 35720):

Hat der Arbeitgeber eine Gesamtversorgung zu-
gesagt, die sich aus Leistungen der betriebli-
chen Altersversorgung des Arbeitgebers und an-
deren Renteneinkünften des Arbeitnehmers zu-
sammensetzt, ist Bezugsobjekt der Anpassung
nach § 16 I und II BetrAVG die vom Arbeitgeber
geschuldete und gezahlte Betriebsrente und
nicht die Gesamtversorgung.

Eine Unklarheit im Sinne des § 305 c II BGB be-
steht nur, wenn nach Ausschöpfung aller Aus-
legungsmethoden ein nicht behebbarer Zweifel
bleibt, mithin die Auslegung einer einzelnen Be-
stimmung mindestens zwei vertretbar erschei-
nende Auslegungen zulässt und keine der bei-
den klar vorzugswürdig ist.

Sagt ein Arbeitgeber eine sich aus Leistungen
der betrieblichen Altersversorgung und anderen
Renteneinkünften – etwa einer Rente aus der
gesetzlichen Rentenversicherung – zusammen-
setzende Gesamtversorgung zu, bezieht sich die
Anpassung nach § 16 I und II BetrAVG nicht auf
die Gesamtversorgung, sondern auf die vom Ar-
beitgeber geschuldete und gezahlte Betriebs-
rente.

5 BFH-Entscheidung vom
04.09.2019: Berück-
sichtigung von Beitragsnach-
zahlungen für Vorjahre im 
Rahmen der Öffnungsklausel

Konnte der Steuerpflichtige in rentenrechtlich
zulässiger Weise Nachzahlungen von Vorsorge-
beiträgen für ein vorangegangenes Kalender-
jahr leisten, die jedoch erst im Zahlungsjahr ren-
tenrechtlich wirksam werden, sind diese Bei-
träge im Rahmen der Öffnungsklausel des § 22
Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb S. 2 EStG
als Beiträge für das Jahr zu berücksichtigen, für
das sie zulässigerweise geleistet wurden (BFH
vom 04.09.2019 - XR 43/17 -, BeckRS 2019,
35579).

6 BFH-Entscheidung vom
06.11.2019: Einkommensteu-
erliche Behandlung von Kapi-
talabfindungen für Kleinbe-
tragsrenten aus Altersvorsor-
geverträgen

Die auf der Grundlage des § 93 Abs. 3 EStG för-
derunschädlich ausgezahlte Kapitalabfindung
einer Kleinbetragsrente ist nach § 22 Nr. 5 S. 1
EStG in vollem Umfang einkommensteuerpflich-
tig.

Die Anwendung des § 22 Nr. 5 S. 1 EStG auf Lei-
stungen aus Altersvorsorgeverträgen setzt nicht
voraus, dass der Vertrag im Zeitpunkt der Aus-
zahlung der Leistung noch zertifiziert ist. Es ge-
nügt in diesem Zusammenhang vielmehr, wenn
für den einzelnen zuvor geleisteten Beitrag die
Voraussetzungen des § 10a oder des Abschn. XI
des EStG – zu denen auch die Zertifizierung ge-
hört – vorgelegen haben.

Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes auf
Kapitalabfindungen von Kleinbetragsrenten aus
Altersvorsorgeverträgen kann in der Zeit vor dem
Inkrafttreten des § 22 Nr. 5 S. 13 EStG nicht al-
lein mit der Begründung bejaht werden, der ur-
sprüngliche Altersvorsorgevertrag habe eine sol-
che Kapitalisierungsmöglichkeit nicht vorgese-
hen.

Auch wenn der Spruchkörper, der die Revision
zugelassen hat, nur in Bezug auf eine bestimmte
Rechtsfrage einen durchgreifenden Revisionszu-
lassungsgrund gesehen hat, kann der Revisions-
kläger in seiner Revisionsbegründung – im Rah-
men des von ihm bereits vor dem FG gestellten
Antrags – bei einem unteilbaren Streitgegen-
stand weitere Rechtsfragen zur Prüfung des Re-
visionsgerichts stellen. (BFH vom 06.11.2019 -
X R 39/17 -, BeckRS 2019, 37087).

7 FG Münster - Entscheidung
vom 19.09.2019: Keine Fünf-
telregelung für Rentennach-
zahlung über zwei Veranla-
gungszeiträume

Auf die Nachzahlung einer Erwerbsminderungs-
rente durch die Deutsche Rentenversicherung,
die sich auf zwei Veranlagungszeiträume bezieht,
ist die Steuerermäßigung nach § 34 Abs. 1, Abs.
2 Nr. 1 Nr. 4 EStG (Fünftelregelung) nicht anzu-
wenden, wenn sich die Vergütung auf einen Zeit-
raum von weniger als zwölf Monaten erstreckt
(FG Münster vom 19.09.2019 - 5 K 371/19 E -,
BeckRS 2019, 24963).

Rechtsprechung

1 BAG-Entscheidung vom
30.10.2019: Beitragspflichten 
zu dem Sozialkassensystem 
der Bauwirtschaft – 
Tariflicher Mindestlohn

Die Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bau-
wirtschaft ist berechtigt, die Sozialkassenbeiträge
anhand der tariflichen Mindestlöhne zu berech-
nen, wenn ein Bauarbeitgeber niedrigere Löhne
zahlt.

Der Senat hält darüber hinaus die rückwirkende
Erstreckung der Tarifverträge über das Sozialkas-
senverfahren im Baugewerbe durch § 7 III bis VII
in Verbindung mit Anlagen 28–32 SokaSiG für
verfassungsrechtlich unbedenklich (BAG vom
30.10.2019 - 10 AZR 371/18 -, BeckRS 2019,
33757).

2 BAG-Entscheidung vom 
13.11.2019: Auslegung einer 
Einzelzusage und 
betriebliche Übung – 
Verjährung

Die Hemmung der Verjährung nach § 204 I BGB
endet nicht gemäß § 204 II 2 BGB, wenn für ein
Untätigbleiben der Parteien ein triftiger Grund
vorliegt. Ein solcher triftiger Grund setzt voraus,
dass die Umstände für den Prozessstillstand
nach außen erkennbar sind. Subjektive Beweg-
gründe einer Partei oder das bloße Abwarten
eines Muster- bzw. Parallelverfahrens aus pro-
zessökonomischen Motiven reichen nicht aus
(BAG vom 13.11.2018 - 3 AZR 103/17 -,
BeckRS 2018, 42232).

3 BGH-Entscheidung vom 
24.09.2019: Anspruch auf 
Zahlung einer variablen Ver-
gütung in Form eines Bonus

Die Vereinbarung in dem Dienstvertrag des Vor-
stands einer Aktiengesellschaft, nach der der
Aufsichtsrat ihm Sonderleistungen nach billi-
gem Ermessen bewilligen kann, es sich dabei
um freiwillige Zuwendungen handelt und aus
ihnen kein Rechtsanspruch abgeleitet werden
kann, begründet keinen Anspruch auf Zahlung
einer variablen Vergütung. Eine solche Klausel
hält der Inhaltskontrolle nach § 307 (I 1 und II
Nr. 1) BGB stand (BGH vom 24.09.2019 - II ZR
192/18 -, BeckRS 2019, 29652).
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Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

2 Neues BMF-Schreiben vom
17.02.2020: Steuerliche För-
derung der privaten Alters-
vorsorge; Änderung des 
BMF-Schreibens v. 
21.12.2017

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder wird das BMF-Schreiben v.
21.12.2017 (BStBl. I 2018, 93, BeckVerw
350890) wie folgt geändert:

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

3 Neues BMF-Schreiben vom
18.02.2020: Vermögensbin-
dungsgebot bei nicht über-
dotierten Gruppenunterstüt-
zungskassen; Übertragung 
von Vermögenswerten in 
Folge des Ausscheidens eines 
Trägerunternehmens

Unterstützungskassen sind unter den Voraus-
setzungen des § 5 Absatz 1 Nummer 3 KStG 
steuerbefreit. § 5 Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe c KStG fordert dabei, dass vorbehaltlich
des 
§ 6 KStG die ausschließliche und unmittelbare
Verwendung des Vermögens und der Einkünfte
der Kasse nach Satzung und der tatsächlichen
Geschäftsführung für Zwecke der Kasse dauer-
haft gesichert ist. Dies gilt auch für Gruppen-
unterstützungskassen.

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

8 BFH-Entscheidung vom
04.09.2019: Berück-
sichtigung von Beitragsnach-
zahlungen für Vorjahre im 
Rahmen der Öffnungsklausel

Konnte der Steuerpflichtige in rentenrechtlich zu-
lässiger Weise Nachzahlungen von Vorsorgebei-
trägen für ein vorangegangenes Kalenderjahr
leisten, die jedoch erst im Zahlungsjahr renten-
rechtlich wirksam werden, sind diese Beiträge
im Rahmen der Öffnungsklausel des § 22 Nr. 1
S. 3 Buchst. a Doppelbuchst. bb S. 2 EStG als Bei-
träge für das Jahr zu berücksichtigen, für das sie
zulässigerweise geleistet wurden (BFH vom
04.09.2019 - X R 43/17 -, BeckRS 2019,
35579).

Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom
05.02.2020: Gewährung von 
Zusatzleistungen und Zuläs-
sigkeit von Gehaltsumwand-
lungen; Anwendung des 
BFH-Urteils v. 1.8.2019 – 
VI R 32/18

Mit Urteilen v. 1.8.2019 – VI R 32/18 (BStBl. II,
xxx1, DStR 2019, 2247), VI R 21/17 (NV,
BeckRS 2019, 25199) und VI R 40/17 (NV,
BeckRS 2019, 25197) hat der BFH seine Recht-
sprechung zu der in verschiedenen Steuerbe-
freiungs- und Pauschalbesteuerungsnormen
oder anderen steuerbegünstigenden Normen
des EStG enthaltenen Tatbestandsvorausset-
zung, wonach die jeweilige Steuervergünsti-
gung davon abhängt, dass eine bestimmte Ar-
beitgeberleistung „zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn“ erbracht werden muss
(sog. Zusätzlichkeitsvoraussetzung), geändert.

Der BFH hat seine frühere Rechtsprechung auf-
gegeben, nach der nur freiwillige Arbeitgeber-
leistungen, also Leistungen, die der Arbeitge-
ber arbeitsrechtlich nicht schuldet, zusätzlich in
diesem Sinne erbracht werden konnten (BFH v.
19.9.2012 – VI R 54/11, BStBl. II 2013, 395,
DStR 2012, 2427; und VI R 55/11, BStBl. II
2013, 398, DStR 2012, 2431, als Rechtspre-
chungsänderung zum BFH v. 15.5.1998 – VI R
127/97, BStBl. II 1998, 518, DStR 1998, 1126).

4 Neues BMF-Schreiben vom
27.02.2020: Steuerliche 
Gewinnermittlung; Pauschale 
Bewertung von Rückstellun-
gen für Zuwendungen 
anlässlich eines Dienstjubilä-
ums

Nach Randnummer 10 des BMF-Schreibens
vom 8. Dezember 2008 (BStBl I S. 1013) kann 
für die Bewertung von Rückstellungen für Zu-
wendungen anlässlich eines Dienstjubiläums 
(sog. Jubiläumsrückstellungen) neben dem Teil-
wertverfahren auch ein sog. Pauschalwertver-
fahren angewendet werden. Dabei sind zwin-
gend die Werte zugrunde zu legen, die sich aus
der Anlage zu dem BMF-Schreiben vom 8. De-
zember 2008 (a. a. O.) ergeben. Die Tabellen-
werte beruhen im Wesentlichen auf den "Richt-
tafeln 2005 G" von Professor Klaus Heubeck.

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.
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5 Neuer Standardkommentar
zur betrieblichen Altersver-
sorgung –
Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann / Fuhrmanns / 
Ostermayer / Doetsch

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
Erschienen November 2013

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht it die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.

Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
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rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:
• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV
(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung

Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-
gung

• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, Be-
triebsräte.

Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater,

Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt, 
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater und
Dr. Peter A. Doetsch, Rechtsanwalt und 
Mediator.

Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater;
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt;
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater; Dr. Peter A. Doetsch, Rechts-
anwalt und Mediator; Björn Heilck, Rechts-
anwalt; Dr. Ingeborg Axler, Rechtsanwältin;
Christian Braun, Rechtsanwalt; Dr. Dirk
Classen, Rechtsanwalt; Frauke Classen,
Rechtsanwältin; Udo Eversloh, Rechts-
anwalt; Jochen Grünhagen, Rechtsanwalt;
Eva Susanne Hübner, Rechtsanwältin; 
Dr. Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; Detlef
Lülsdorf, Rentenberater;  Dr. Jochen
Sievers, Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht; Dr. Stefan Simon, Rechts-
anwalt; PD Dr. Wolfram Türschmann 
Rentenberater; Gudrun Wagner-Jung, 
Dipl.-Finw.;
Ralf Weißen-
fels, Dipl.-Be-
triebswirt; An-
dreas Jakob,
Rentenberater.
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Mit freundlicher Unterstützung:

Kenston Pension GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Ring 27 - 29
50672 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, 
als Rechts- und  Spezialdienstleister, der sich  ausschließlich auf die Themengebiete der  betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten 
konzentriert. 

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH ist Herr Sebastian Uckermann.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist neben seiner Tätigkeit für die Kenston Pension
GmbH, Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V.  sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten. Darüber
hinaus ist Herr Uckermann Herausgeber eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Uckermann ist zudem in diesen  Themenbereichen als anerkannter Fachdozent für die rechts- und steuerberatenden  Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston  Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de und www.kenston-akademie.de.

Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.


